
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/11/14 2005/05/0260
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1;

AVG §69 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 90/19/0125 E 23. April 1990 RS 1

Stammrechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob einem Wiederaufnahmeantrag stattzugeben ist, sind allein die innerhalb der Frist des

§ 69 Abs 2 AVG vorgebrachten Wiederaufnahmegründe maßgebend (Hinweis zur gleichgelagerten Rechtslage bei der

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E 7.7.1960, 2206/59, VwSlg 5346 A/1960).
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